
der Gemeinde Niedernberg
Amts- und Mitteilungsblatt

Nr. 32/33 11. August 2023
Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Adresse:  Hauptstraße 54, 63843 Niedernberg
Telefon: 0 60 28 97 44-0
Telefax: 0 60 28 97 44-25
E-Mail:  poststelle@niedernberg.de 
Homepage: www.niedernberg.de

Telefonisch:
Montag bis Freitag  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstag von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Persönlich:
nach vorheriger Terminvereinbarung

Amtlicher Teil

Was ist der KulturPass und wer bekommt ihn?

Der KulturPass ist ein Angebot der Bundesregierung. Wer im Jahr 2023 sein 18. Lebensjahr vollendet (Geburtsjahr 2005) hat, 
erhält mit dem KulturPass ein Budget von 200 €, welches z. B. für Konzerte, Kino-, Museums- und Theaterbesuche oder auch 
für den Kauf von Büchern und Platten nutzbar ist. Damit sollen junge Menschen für die Kultur vor Ort begeistert und die Kultur-
branche unterstützt werden.

Wie bekomme ich den KulturPass?

Für den KulturPass benötigst du die KulturPass-App. Nach dem Download musst du dich digital mit deinem Personalausweis, 
deiner eID-Karte oder deinem elektronischen Aufenthaltstitel registrieren. Hierfür benötigst du deine persönliche 6-stellige PIN. 

Hast du noch keine PIN? Dann kannst du das auf zwei Wegen erledigen:

1. Mit dem Besitz eines PIN-Briefs. Dieser wurde an dich per Post versendet, wenn du bei der Beantragung deines Personal-
ausweises	über	16	Jahre	alt	warst.	Auf	diesem	befi	ndet	sich	eine	Transport-PIN,	mit	welcher	du	dich	in	der	App	anmelden	und	
später deine eigene 6-stellige PIN wählen kannst.
2. Warst du bei der Beantragung deines Personalausweises noch unter 16 Jahren, setzt du deine 6-stellige PIN im Einwohner-
meldeamt deines Wohnortes.

Findest du deinen PIN-Brief nicht oder hast deine PIN vergessen?

Unter PIN-Ruecksetzbrief-bestellen.de ist es möglich sich einen PIN-Rücksetz-Brief zu bestellen, der per Post zu dir gesendet 
wird. Hierfür wird zusätzlich die AusweisApp2 benötigt. Alternativ kann die PIN über das Einwohnermeldeamt geändert werden.

Weitere Informationen siehe www.kulturpass.de.

Viele Grüße
Ihre Auszubildenden und Praktikanten

KULTURPASS
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Probealarm der Feuersirenen am Samstag, 19.08.2023
Der	nächste	Probebetrieb	der	funkgesteuerten	Feuersirenen	im	Landkreis	Miltenberg	fi	ndet	am	Samstag,	den	19.08.2023, 
um 11 Uhr statt.
Die Bevölkerung wird um Beachtung gebeten.
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Notrufnummern
•  Polizei  110
•  Rettungsdienst, Feuerwehr  112 
 inkl. Notruf-Fax für Gehörlose
•  Ärztlicher
 Bereitschaftsdienst  116117
•  Polizeiinspektion Obb. 06022 6290
•  Feuerwehr Niedernberg
 1. Kommandant Klaus Lingelbach
	 Santesstraße	6		 998948
 2. Kommandant Thomas Bachmann
 Hauptstraße 26  7720
 Brandschutztipps unter
 www.feuerwehr-niedernberg.de

•   Wasserversorgung-Störungsdienst
 AVG  06021 391-300

Gesundheitliche Versorgung
•  Ärztehaus Niedernberg
	 Großwallstädter	Straße	13
 Thomas Linke
 Facharzt für Innere Medizin
 Dr. med. Julia Linke
 Fachärztin für Allgemeinmedizin
 Salome Dietrich
 Fachärztin für Frauenheilkunde
 u. Geburtshilfe (Fax 20747) 8181
•  Gemeinschaftspraxis Dr. Kehrer und   
 Dr. Schwarzig Hauptstraße 67
 Dr. med. Astrid Weber 
 Fachärztin für Allgemeinmedizin
 Dr. med. Stefan Kehrer 
 Facharzt für Innere Medizin
 Dr. med. Ulrike Schwarzig
 Fachärztin für Innere Medizin
 Dr. med. Michael Kern
 Weiterbildungsassistent zum 
 Allgemeinarzt  
 (Fax 9956055) 9956050
•  Hausärztliche Praxis für Innere-   
 und Allgemeinmedizin
 Rüttelweg 5 (am Nordkreisel)
 Dr. Stefan Herzog,
 Facharzt für Innere Medizin 
 L. Barboza,
 Fachärztin für Allgemeinmedizin
 Dott. Martina Valente
 Fachärztin für Allgemeinmedizin
 Joana Matos
 WBA, Fachärztin für Urologie
   (Fax 4064129) 406410
•  Zahnärztliche Praxis
	 Susanne	Heuler,	Hauptstraße	102
  5955

ÖFFNUNGSZEITEN
der Kompostanlage

01.03.2023 bis 30.11.23
Mittwoch

18:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag

15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag

09:30 Uhr bis 12:00 Uhr
14:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Müllabfuhr
•  Abfuhrtermine:
 Donnerstag, 10.08.2023
 braune Biotonne, blaue Papiertonne
 Freitag, 18.08.2023
 graue Restmülltonne
 Donnerstag, 24.08.2023
	 braune	Biotonne,	gelbe	Wertstofftonne

- Alle Angaben ohne Gewähr -
Impressum: 
Herausgeber sowie verantwortlich für den amtlichen Teil: Gemeinde Niedernberg, Bürgermeister Jürgen Reinhard, Herausgeber sowie verantwortlich für den nichtamtlichen 
Teil: Verantwortlich für die Kirchlichen Nachrichten: kath. Pfarramt Niedernberg, ev.-luth. Pfarramt Großostheim; für den Vereinsteil: der jeweilige Verein, Herausgeber so-
wie	 verantwortlich	 für	 den	Anzeigenteil:	 Druckerei	 Tübel	 GmbH,	 Philipp-Kachel-Straße	 2,	 63911	 Klingenberg	 am	Main,	 Tel.	 09372	 4083860,	 www.tuebel-druck.de,	 E-Mail:	 
email@tuebel-druck.de,	Erscheinungsweise:	wöchentlich,	Auflage:	ca.	1.325	Exemplare.

Notdienst der Apotheken
12.08.	Sonnen-Apotheke,	Elsenfeld
13.08. Markt-Apotheke, Mönchberg
14.08. Turm-Apotheke, Großwallstadt
15.08. Apotheke am Markt, Großostheim
16.08. Linden-Apotheke, Erlenbach
17.08. Römer-Apotheke, Obernburg
18.08. Eichen-Apotheke, Obb.-Eisenbach
19.08. Mömlingtal-Apotheke, Mömlingen
20.08.	Maintal-Apotheke,	Sulzbach
21.08. Josef-Apotheke, Leidersbach
22.08.	Schwanen-Apotheke,	Klingenberg
23.08. Römer-Apotheke, Niedernberg
24.08.	Stadt-Apotheke,	Erlenbach
25.08. Post-Apotheke, Großostheim
26.08. Franken-Apotheke, Wörth
27.08.	Alte	Stadt-Apotheke,	Obernburg
28.08. Markt-Apotheke, Kleinwallstadt
29.08. Elsava-Apotheke, Elsenfeld
30.08.	Sonnen-Apotheke,	Elsenfeld
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab 
8:00 Uhr früh und endet am nächsten Tag 
um dieselbe Zeit.

Wichtige Telefonnummern, Anschriften und Öffnungszeiten

Bitte beachten! Alle Müllgefäße und die 
gelben Säcke müssen am Abfuhrtag um 
06:00 Uhr zur Abholung bereitstehen, 
ansonsten kann die Leerung nicht ga-
rantiert werden. Außerdem wird darauf 
hingewiesen, dass sich aufgrund der 
Verschiebungen bei der Müllabfuhr auch 
tageszeitliche Verschiebungen ergeben 
können.

Bei allen Angelegenheiten rund um 
die Müllabfuhr, wenden Sie sich bitte 
an das Landratsamt Miltenberg:
Hr. Gustl Fischer  09371 501-380
Fr. Dr. Vieth  09371 501-384
Bei	Sperrmüll,	Reklamation	wegen	nicht
entleerter Tonnen bitte die Hotline  
0800 0412412 anrufen.

•  Standort 
 Elektrokleingerätecontainer:
 Niedernberg, an der 
 Hans-Herrmann-Halle

•  Bereitschaftspraxis Erlenbach
   Allgemeine Ärztliche KVB-Bereit-

schaftspraxis	 an	 der	 HELIOS	 Klinik;	
Krankenhausstraße 45

 63906 Erlenbach am Main
	 Öffnungszeiten:
 Mo, Di, Do:   18:00 bis 21:00 Uhr
 Mi, Fr:    16:00 bis 21:00 Uhr
	 Sa,	So,	Feiertag:	09:00	bis	21:00	Uhr
•  Römer-Apotheke
 Thomas Zeitner
	 Großwallstädter	Straße	20		 7446
 Öffnungszeiten:
 Mo. bis Fr.    08:30 bis 12:30 Uhr
 Mo., Di., Do.  14:00 bis 18:30 Uhr
 Fr.     14:00 bis 18:00 Uhr
	 Sa.			 	 	 08:30	bis	12:00	Uhr
•  Tierarztpraxis:
 Anette Koll, Hauptstraße 99  996733
  Den aktuellen Rufbereitschaftsdienst 

der Tierärzte für den Landkreis Mil-
tenberg erfahren Sie direkt bei Ihrem 
Haustierarzt.

•  Sozialstation St. Lukas
 Großostheim  06026 995848
•  TelefonSeelsorge (24	Stunden)
 0800 1110111 oder 0800 1110222

Sonstiges
•   Einsatzleitung Dorfhelferinnen und 

Hauswirtschafterinnen am Unter-
main

	 	Kalmusstraße	4,	63825	Schöllkrippen
 06024 1083, mobil: 0171 8603039
•   Landratsamt Miltenberg  

mit Dienststelle Obernburg
 Öffnungszeiten:
 Mo. bis Di.   08:00 bis 16:00 Uhr
 Mi.     08:00 bis 12:00 Uhr
 Do.     08:00 bis 18:00 Uhr
 Fr.     08:00 bis 13:00 Uhr
     (Fax: 09371 501-270)  09371 501-0
 Internet: www.landkreis-miltenberg.de
 E-Mail:       info@lra-mil.de
•  Postagentur, Breslauer Straße 11
 Öffnungszeiten:
	 Mo.	bis	Sa.		 	 	 9:00	bis	12:00	Uhr
 Mo., Di., Do., Fr.   14:30 bis 17:00 Uhr

  
 
 



Wir gratulieren
Herrn Helmut Lemke, Hauptstr. 61 
zum 70. Geburtstag (28.08.)

Fundsachen:
Kochbuch
Lesebrille in blau/rotem Etui
Handy 
Schwarzer	Trolli
Kleiner	Schlüssel
Silberne	Kette	mit	Kreuzanhänger

Zu verschenken
Bei der Gemeindeverwaltung wurden folgende Gegenstände zur Weiterverwen-
dung gemeldet:
4 Holzstühle sehr gut erhalten / Wirtshausqualität
Anbieter Tel. 5786
Sollten	auch	Sie	Gegenstände	haben,	an	denen	nach	Ihrer	Meinung	noch	Inte-
resse zur Weiterverwendung bestehen könnte, bieten wir die Möglichkeit, diese 
bei	der	Gemeindeverwaltung,	Rathaus,	Tel.:	9744-0,	zur	kostenlosen	Veröffentli-
chung zu melden.
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Amtliche Bekanntmachung
Der	Gemeinderat	hat	in	seiner	Sitzung	am	25.07.2023	eine	Satzung	für	die	Benutzung	des	Niedernberger	Grillplatzes	beschlossen.	
Nachstehend	geben	wir	die	ausgefertigte	Satzung	in	ihrem	vollen	Wortlaut	amtlich	bekannt,	diese	Bekanntmachung	ersetzt	die	
fehlerhafte Bekanntmachung vom 04.08.2023:

Satzung für die Benutzung des Niedernberger Grillplatzes
Die Gemeinde Niedernberg erlässt auf Grund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.08.1998	(GVBl	S.	796,	BayRS	2020-1-1-I),	zuletzt	geändert	am	09.12.2022	(GVBl.	
S.	674)	folgende	Satzung:

§ 1 Grillplatz als öffentliche Einrichtung
 1Die	Gemeinde	Niedernberg	betreibt	im	Bereich	des	Naturparks	Odenwald	im	Gelände	eines	ehemaligen	Steinbruches	einen	

öffentlichen	Grillplatz,	welcher	ausschließlich	nach	vorheriger	Nutzungserlaubnis	genutzt	werden	darf.	2Die Lage ist im ange-
fügten	Plan,	der	Bestandteil	dieser	Satzung	ist,	dargestellt.

 3Auf	dem	Grillplatz	befindet	sich	eine	Grillhütte	mit	vier	Eckgarnituren	sowie	mittig	einer	Feuerstelle.	4Hinter der Grillhütte 
befindet	sich	eine	mobile	Toilette.

§ 2 Geltungsbereich
	 Der	Geltungsbereich	dieser	Satzung	beinhaltet	den	Grillplatz	einschließlich	dessen	Umgebung,	wie	den	ehemaligen	Stein-

bruch	mit	Steilhängen	(s.	auch	Kartenausschnitt	als	Bestandteil	der	Satzung).
§ 3 Anmeldung/Reservierung
 1Eine Reservierung muss mindestens zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin vorgenommen werden. 2Hierfür muss mit-

tels von der Gemeinde zur Verfügung gestelltem Formular eine schriftliche Anmeldung unter Nennung der verantwortlichen 
Person (volljährig und geschäftsfähig), der Art der Veranstaltung sowie der voraussichtlichen Teilnehmerzahl im Rathaus der 
Gemeinde Niedernberg eingegangen sein.

§ 4 Nutzungserlaubnis
 1Die Bestätigung dieser Anmeldung erfolgt schriftlich. 2Nachdem	die	Gebühren	nach	der	Gebührensatzung	zur	Satzung	für	

die Benutzung des Niedernberger Grillplatzes spätestens zur Fälligkeit eingegangen sind, erfolgt eine Nutzungserlaubnis. 
3Aufgrund dieser Erlaubnis kann der Grillplatz durch die verantwortliche Person genutzt werden. 4Das Nutzungsrecht ist nicht 
übertragbar. 5Ein Rechtsanspruch auf eine Nutzung besteht nicht.

 6Die Gemeinde behält sich vor, soweit von der Nutzung schädliche Umwelteinwirkungen oder sonstige erhebliche Nachteile, 
Gefahren oder Belästigungen für die Allgemeinheit ausgehen bzw. zu befürchten sind oder bei tatsächlichen bzw. zu befürch-
tenden	Verstößen	gegen	diese	Satzung,	den	Grillplatz	nicht	bzw.	nicht	mehr	an	die	Person	zu	vergeben	und	eine	eventuell	
bereits erteilte Nutzungserlaubnis zu widerrufen.

 7Hiervon unberührt bleiben die notwendigen Genehmigungen nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz sowie eventu-
ell nach dem Gaststättenrecht.

§ 5 Nutzungsdauer
	 Der	Grillplatz	kann	frühestens	ab	09:00	Uhr	bis	maximal	09:00	Uhr	des	darauffolgenden	Tages,	genutzt	werden.
§ 6 Nutzungs- und Verhaltensvorschriften
 1. Das Aufschlagen von Zelten und das Nächtigen auf dem Grillplatz ist verboten, ausgenommen das Aufstellen von Pavil-
	 	 lons	zur	Überdachung	zusätzlicher	Sitzgelegenheiten.
 2. Der Grillplatz sowie seine Einrichtungen und das Gelände dürfen nicht beschädigt, verunreinigt oder zweckentfremdet  

 werden.
	 3.	 Geräte	zur	Musik-	und	Sprachübertragung	dürfen	lediglich	so	eingesetzt	werden,	dass	der	Schall	nur	im	unmittelbaren		

 Bereich der Grillstation zu hören ist.
	 4.	 Das	Verwenden	von	Einweggeschirr	oder	-flaschen	ist	untersagt.
 5. Der Müll muss entsprechend der Vorschriften des Landkreises Miltenberg vom Nutzer entsorgt werden.
	 6.	 Das	Beklettern	der	umliegenden	Steilhänge	ist	verboten.
 7. Das Parken ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen erlaubt.
 8. Ein Feuer darf, wenn keine Waldbrandgefahr herrscht, nicht über die Feuerstelle hinausgehen. Das hierfür notwendige  

 Grillholz ist von der Gemeinde Niedernberg zu beziehen.
 9. Außerhalb der Feuerstelle ist jegliches Feuer verboten.
 10. Zwischen dem 01.03. und dem 31.10. gilt ein Rauchverbot im Wald.
 11. Hunde oder sonstige Tiere dürfen nicht frei umherlaufen.
	 12.	 Pflanzen	oder	Pflanzenteile	abreißen,	abschneiden	oder	auf	sonstige	Weise	zu	beschädigen	ist	untersagt.



§ 7 Einschränkung der Benutzung
 (1) 1Ab	Waldbrandgefahr	Stufe	3	ist	jegliches	Feuer	untersagt.	2Der Nutzer muss sich über die tagesaktuelle Waldbrand-
  gefahr informieren. 3Die Gemeinde behält sich grundsätzlich vor kein Grillholz auszugeben.
 (2) Die Gemeinde kann den Grillplatz vollständig sperren, in diesen Fällen ist eine Benutzung untersagt.

§ 8 Nutzungsgebühr
	 Die	Nutzungsgebühr	wird	in	separater	Gebührensatzung	zur	Satzung	für	die	Benutzung	des	Niedernberger	Grillplatzes	gere-

gelt.

§ 9 Ausnahmeregelungen
	 Von	den	Ver-	und	Gebotsregelungen	dieser	Satzung	kann	die	Gemeinde	auf	Antrag	in	begründeten	Fällen	Ausnahmen	erteilen.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten
 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
	 1.	 entgegen	§	1	Satz	1	und	§	4	den	Grillplatz	ohne	entsprechende	Nutzungserlaubnis	nutzt.
	 2.	 entgegen	§	5	den	Grillplatz	außerhalb	der	Nutzungsdauer,	vor	09:00	Uhr	und/oder	nach	09:00	Uhr	des	darauffolgenden	
  Tages, nutzt.
 3. entgegen § 6 Nr. 1 Zelte aufschlägt.
 4. entgegen § 6 Nr. 1 auf dem Grillplatz nächtigt.
 5. entgegen § 6 Nr. 2 das Gelände und/oder seine Einrichtungen beschädigt, verunreinigt oder zweckentfremdet.
	 6.	 entgegen	§	6	Nr.	3	Musik-	oder	Sprachübertragung	so	laut	abspielt,	dass	sie	außerhalb	des	unmittelbaren	Bereichs	der		

 Grillstation zu hören ist.
	 7.	 entgegen	§	6	Nr.	4	Einweggeschirr	oder/und	-flaschen	verwendet.
 8. entgegen § 6 Nr. 5 den Müll nicht entsprechend den Vorschriften des Landkreises Miltenberg entsorgt.
	 9.	 entgegen	§	6	Nr.	6	die	umliegenden	Steilhänge	beklettert.
 10. entgegen § 6 Nr. 7 außerhalb dafür vorgesehener Flächen parkt.
 11. entgegen § 6 Nr. 8 ein großes Feuer, welches über die Feuerstelle hinausgeht, entfacht.
 12. entgegen § 6 Nr. 8 ein anderes als das gemeindliche Grillholz nutzt.
 13. entgegen § 6 Nr. 9 ein Feuer außerhalb der Feuerstelle betreibt.
 14. entgegen § 6 Nr. 10 zwischen dem 01.03. und dem 31.10. im Wald raucht.
 15. entgegen § 6 Nr. 11 Hunde oder sonstige Tiere frei umherlaufen lässt.
	 16.	 entgegen	§	6	Nr.	12	Pflanzen	oder	Pflanzenteile	abreißt,	abschneidet	oder	auf	sonstige	Weise	beschädigt.
	 17.	 entgegen	§	7	Abs.	1	trotz	Waldbrandgefahr	Stufe	3	ein	Feuer	entzündet.
 2Ordnungswidrigkeiten	können	nach	Art.	24	Abs.	2	Satz	2	GO	mit	Geldbuße	bis	zu	2.500	€	belegt	werden.	3Weitere	Straf-	oder	

Bußgeldvorschriften bleiben unberührt.

§ 11 Haftung
 1Die Benutzung des Grillplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. 2Die	Gemeinde	Niedernberg	übernimmt	für	Schäden,	die	durch	

Dritte entstehen, keine Haftung.
 3Für	durch	die	Nutzung	verursachte	Schäden	haftet	die	verantwortliche	Person.

§ 12 Inkrafttreten
	 (1)	 Diese	Satzung	für	die	Benutzung	des	Niedernberger	Grillplatzes	tritt	am	01.09.2023	in	Kraft.
	 (2)	 Gleichzeitig	tritt	die	Satzung	für	die	Benutzung	des	Niedernberger	Grillplatzes	vom	04.12.2008	außer	Kraft.

Niedernberg, 26.07.2023
Gemeinde Niedernberg

Jürgen Reinhard
Erster Bürgermeister

Anlage
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Amtliche Bekanntmachung
Der	Gemeinderat	hat	in	seiner	Sitzung	am	25.07.2023	eine	Gebührensatzung	zur	Satzung	für	die	Benutzung	des	Niedernberger	
Grillplatzes	beschlossen.	Nachstehend	geben	wir	die	ausgefertigte	Satzung	in	ihrem	vollen	Wortlaut	amtlich	bekannt,	diese	Be-
kanntmachung ersetzt die fehlerhafte Bekanntmachung vom 04.08.2023:

Gebührensatzung zur
Satzung für die Benutzung des Niedernberger Grillplatzes

Aufgrund des Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. 
April	1993	(GVBl.	S.	264,	BayRS	2024-1-I),	das	zuletzt	durch	§	6	des	Gesetzes	vom	10.	März	2023	(GVBl.	S.	91)	erlässt	die	Ge-
meinde Niedernberg folgende Gebührensatzung zur Benutzungssatzung:

§ 1 Gebührenerhebung
	 Die	Gemeinde	erhebt	für	die	Benutzung	des	Grillplatzes	im	Sinne	der	„Satzung	für	die	Benutzung	des	Niedernberger	Grillplat-

zes“	Nutzungsgebühren	nach	Maßgabe	dieser	Satzung.

§ 2 Nutzungsgebühr
	 1.	 Die	Nutzungsgebühr	wird	gestaffelt	erhoben.
	 	 Sie	beträgt	für	die	Nutzung	an	einem	Tag
  für Niedernberger Einwohner, Firmen, Vereine und Institutionen   30,00 €
  und für auswärtige Nutzer       60,00 €
	 2.	 Die	Gebühr	für	das	Grillholz	beträgt	 	 	 je	½	Ster	 41,00	€

§ 3 Kaution
 Mindestens zwei Wochen vor Nutzung des Grillplatzes muss eine Kaution in Höhe von 200,00 € bei der Gemeinde Niedern-

berg hinterlegt werden. Diese Kaution wird bei ordnungsgemäßer Übergabe des Grillplatzes zurückerstattet.

§ 4 Entstehen der Gebührenschuld
 Die Gebührenschuld entsteht mit Reservierung des Grillplatzes.

§ 5 Gebührenschuldner
 Gebührenschuldner ist, wer bei der Gemeindeverwaltung die Reservierung des Grillplatzes vorgenommen hat.

§ 6 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
 1Die Gebühr wird zwei Wochen vor Nutzung fällig. 2Sie	ist	unaufgefordert	an	die	Gemeinde	Niedernberg	zu	überweisen.

§ 7 Gebührenrückerstattung
 1Bei Absage oder Nichteinhalten eines bestätigten Termins besteht kein Anspruch auf Gebührenrückerstattung bzw. Gebüh-

renerlass. 2Wurde die Gebühr noch nicht entrichtet, bleibt sie weiterhin fällig.

§ 8 Inkrafttreten
	 (1)	 Diese	Satzung	für	die	Gebührensatzung	zur	Benutzungssatzung	des	Grillplatzes	der	Gemeinde	Niedernberg	tritt	am		 	

 01.09.2023 in Kraft.
 (2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Benutzungssatzung des Grillplatzes der Gemeinde Niedernberg vom   

 04.12.2008 außer Kraft.

Niedernberg, 26.07.2023
Gemeinde Niedernberg

Jürgen Reinhard
Erster Bürgermeister



Amtliche Bekanntmachung
Der	Gemeinderat	hat	in	seiner	Sitzung	am	25.07.2023	eine	Satzung	für	die	Erhebung	der	Hundesteuer	beschlossen.	Nachstehend	
geben	wir	die	ausgefertigte	Satzung	in	ihrem	vollen	Wortlaut	amtlich	bekannt,	diese	Bekanntmachung	ersetzt	die	fehlerhafte	Be-
kanntmachung vom 04.08.2023:

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer
Die Gemeinde Niedernberg erlässt auf Grund des Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der 
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	4.	April	1993	(GVBl	S.	264	,	BayRS	2024-1-I),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	10.	März	
2023	(GVBl	S.	91)	folgende	Satzung:

§ 1 Steuertatbestand
 Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandssteuer 

nach	Maßgabe	dieser	Satzung.

§ 2 Steuerfreiheit
	 Steuerfrei	ist	das	Halten	von
	 1.	 Hunden	ausschließlich	zur	Erfüllung	öffentlicher	Aufgaben.
 2. Hunden der freiwilligen Hilfsorganisationen nach Art. 2 Abs. 13 des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes und des 
  Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen.
	 3.	 Hunden,	die	für	blinde,	gehörlose,	schwerhörige	oder	hilflose	Menschen	(Schwerbehindertenausweis	mit	Merkzeichen		

	 „BI“,	„GI“	oder	„H“)	unentbehrlich	sind.	Die	Steuerbefreiung	wird	nur	dann	gewährt,	wenn	der	Hund	auf	Grund	seiner		 	
	 besonderen	Ausbildung	geeignet	ist,	die	Folgen	der	Schwerbehinderung	zu	mildern.

 4. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von
 4.1. Hunden in Tierhandlungen
 4.2. Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zweck gehalten 
  werden.
 5. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind.
 6. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den 
  Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen.

§ 3 Steuerschuldner, Haftung
 (1) 1Steuerschuldner	ist	der	Halter	des	Hundes.	2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse   

 seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als	Hundehalter	gilt	auch,	wer	einen	Hund	in	Pflege		 	
 oder  Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb 

  aufgenommene Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
 (2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.
	 (3)	 Neben	dem	Hundehalter	haftet	der	Eigentümer	des	Hundes	für	die	Steuer.

§ 4 Wegfall der Steuerpflicht; Anrechnung
	 (1)	 Die	Steuerpflicht	entfällt,	wenn	ihre	Voraussetzungen	nur	in	weniger	als	drei	aufeinanderfolgenden	Kalendermonaten		 	

 erfüllt werden.
	 (2)	 Tritt	an	die	Stelle	eines	verstorbenen	oder	veräußerten	Hundes,	für	den	die	Steuerpflicht	im	Kalenderjahr	bereits	ent-
  standen und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die  

	 weitere	Steuerpflicht	für	den	anderen	Hund.
 (3) 1Ist	die	Steuerpflicht	eines	Hundehalters	für	das	Halten	eines	Hundes	für	das	Kalenderjahr	oder	für	einen	Teil	des	
  Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstanden und nicht später wieder 
	 	 entfallen,	ist	die	erhobene	Steuer	auf	die	Steuer	anzurechnen,	die	dieser	Hundehalter	für	das	Kalenderjahr	nach	dieser		

	 Satzung	zu	zahlen	hat.	2Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5 Steuermaßstab und Steuersatz
	 Die	Steuer	beträgt	für	jeden	Hund			 	 	 	 50,00	€

§ 6 Steuerermäßigungen
 (1) 1Die	Steuer	ist	um	die	Hälfte	ermäßigt	für
  1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m 
   Luftlinie  von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind.
  2. 1Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheins ausschließlich oder über-
   wiegend  zur Ausübung der Jagd- oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hunde-
	 	 	 haltung	steuerfrei		ist.	Die	Steuerermäßigung	tritt	nur	ein,	wenn	die	Hunde	die	Brauchbarkeitsprüfung	oder	eine	
   ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg 
   abgelegt haben.
  2Die	Steuerermäßigung	nach	Satz	1	kann	nur	für	jeweils	einen	Hund	des	Steuerpflichtigen	beansprucht	werden.	3Sind		

	 sowohl	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	Nr.	1	als	auch	des	Satzes	1	Nr.	2	erfüllt,	wird	die	Steuer	nur	einmal	ermäßigt.
 (2) 1Wird	ein	Hund	aus	einem	nach	den	Vorschriften	der	Abgabenordnung	als	steuerbegünstigt	anerkannten	und	mit	öffent-
  lichen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen,   

	 ermäßigt	sich	die	Steuer	für	jeden	Monat	der	Hundehaltung	um	ein	Zwölftel	des	Steuersatzes.	2Die	Steuerermäßigung		
 wird längstens für die ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt.

§ 7 Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)
 1Steuerermäßigungen	werden	auf	Antrag	gewährt.	2Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 

Steuerermäßigung	begehrt	wird.	 3In	dem	Antrag	sind	die	Voraussetzungen	 für	die	Steuerermäßigung	darzulegen	und	auf	
Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend	für	die	Steuerermäßigung	sind	die	Verhältnisse	zu	Beginn	des	
Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Jahres, so ist dieser Zeitpunkt entscheidend.
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§ 8 Entstehung der Steuerpflicht
	 Die	Steuerpflicht	entsteht	mit	dem	Beginn	des	jeweiligen	Kalenderjahres	oder	–	wenn	der	Steuertatbestand	erst	im	Verlauf	

eines	Kalenderjahres	verwirklicht	wird	–	mit	Beginn	des	Tages,	an	dem	der	Steuertatbestand	verwirklicht	wird.

§ 9 Fälligkeit der Steuer
	 Die	Steuerschuld	ist	mit	der	auf	das	Kalenderjahr	entfallenden	Steuer	fällig	am	01.	März	eines	jeden	Kalenderjahres,	frühes-

tens	jedoch	einen	Monat	nach	Bekanntgabe	des	Steuerbescheids.

§ 10 Anzeigepflichten
	 (1)	 Wer	einen	über	vier	Monate	hält,	muss	ihn	innerhalb	eines	Monats	nach	Anschaffung	unter	Angabe	von	Herkunft,	Alter		

	 und	Rasse	sowie	unter	Angabe,	ob	die	Hundehaltung	zu	einem	Zweck	im	Sinne	des	§	2	erfolgt,	und	gegebenenfalls	unter	
  Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.
 (2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebens-
  monats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem   

	 Zweck	im	Sinne	des	§	2	erfolgt,	und	gegebenenfalls	unter	Vorlage	geeigneter	Nachweise	der	Gemeinde	melden.
 (3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund  

 außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter 
	 	 ist	verpflichtet,	einem	Beauftragten	der	Gemeinde	die	Steuermarke	auf	Verlangen	vorzuzeigen;	werden	andere	
	 	 Personen	als	der	Hundehalter	mit	dem	Hund	angetroffen,	sind	auch	diese	Personen	hierzu	verpflichtet.
	 (4)	 Der	steuerpflichtige	Hundehalter	(§	3)	soll	den	Hund	innerhalb	eines	Monats	bei	der	Gemeinde	abmelden,	wenn	er		 	

	 ihn	veräußert	oder	sonst	abgeschafft	hat,	wenn	der	Hund	abhandengekommen	oder	tot	ist	oder	wenn	der	Halter	aus		 	
 der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die   
 Gemeinde zurückzugeben.

	 (5)	 Fallen	die	Voraussetzungen	für	eine	Steuerbefreiung	oder	Steuerermäßigung	weg,	ist	das	der	Gemeinde	innerhalb	eines	
  Monats nach Wegfall anzuzeigen.

§ 11 Inkrafttreten
 (1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 01.09.2023 in Kraft.
 (2) Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 20.10.1992, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 04.12.2008,  

 außer Kraft.

Niedernberg, 26.07.2023
Gemeinde Niedernberg

Jürgen Reinhard
Erster Bürgermeister
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Voranzeige – Kinder-Flohmarkt Kerbsonntag den 10.09.2023 
Seit	Jahrzehnten	ist	der	Flohmarkt	der	Kinder	eine	große	Bereicherung	des	Niedernberger,	sonntäglichen	Kerbmarktes,	der	
im	September	stattfindet.	
Unser	Nachwuchs	bietet	seine	ausgedienten	Spielsachen,	Bücher,	Kassetten,	DVDs,	CD’s	u.	v.	m	Interessenten	zum	Kauf	
an.	Der	Standort	des	Flohmarktes	ist	wieder	die	

Hintermauer im Bereich zwischen Hauptstraße und Sandsteinschulgebäude.

Im	Pausenhof	der	Mittelschule	bringt	die	Bücherei	mit	ihrem	Bücherflohmarkt	Lesestoff	unter	die	Leute.	
Der	Kinderflohmarkt	verbindet	optimal,	an	der	historischen	Dorfmauer,	die	beiden	Kerbschwerpunkte	Dorf-	und	Schulvor-
platz.

Auf geht´s schon ordentlich die Spielsachen herausgekramt. 

Wir freuen uns auf ein buntes und reges Angebot. 

Der Kerbausschuss 
Es sind noch 4 Wochen



Ferienspiele 2023 – für Kinder und Jugendliche
Die	Sommerferien	stehen	vor	der	Tür!	Das	heißt,	dass	auch	die	Ferienspiele	immer	näher	rücken.	Trotz	zahlreicher	ein-
gegangener	Anmeldungen	gibt	es	noch	freie	Veranstaltungen,	bei	denen	Du	Dich	bzw.	Sie	Ihr	Kind	anmelden	können.

Im Folgenden eine Übersicht zu Veranstaltungen, die noch nicht ausgebucht sind:

    17.08.2023:  
    Spielen und Vorlesen in der Bücherei
	 			Katholische	Öffentliche	Bücherei
    von 10:00 bis 12:00 Uhr
    Alter: keine Altersbegrenzung
    Anmeldeschluss: 10.08.2023

    18.08.2023:  
    Wir bauen Vogelnistkästen für Zuhause
    Natur- und Vogelschutzverein Niedernberg e. V.
    von 15:00 bis 18:00 Uhr
    Alter: von 7 bis 13 Jahren
    Anmeldeschluss: 11.08.2023

    19.08.2023:  
    Das Pferd – Wissen und Lernen
    Pferdefreunde Niedernberg e.V.
    von 14:30 bis 17:30 Uhr
    Alter: ab 5 Jahre
    Anmeldeschluss: 14.08.2023

    23.08.2023:  
    Waldrallye – Mit den Sängern im Wald
	 			Gesangverein	Via	Nova	„Einigkeit	1924“	
    Niedernberg e. V.
    von 15:00 bis 17:30 Uhr
    Alter: von 6 bis 9 Jahren
    Anmeldeschluss: 19.08.2023

    24.08.2023:  
    Bratwurstjagd durch Niedernberg
    Katholische Kirchenstiftung Niedernberg 
	 			„St.	Cyriakus“
    von 16:30 bis 19:00 Uhr
    Alter: ab 8 Jahre
    Anmeldeschluss: 15.08.2023

    25.08.2023:  
    Wir sind die Jugend von heute und die Retter 
    von Morgen
    Freiwillige Feuerwehr Niedernberg
    von 14:00 bis 17:00 Uhr
    Alter: ab 6 Jahre
    Anmeldeschluss: 16.08.2023

Weitere wichtige Informationen:
Wir bitten Eltern dringend darum ihr Kind im Falle einer Verhinderung bis spätestens drei Tage vor der Veranstaltung 
abzumelden, damit andere Kinder, welche auf der Warteliste sind, nachrücken können.

Aktuelles Programm und Anmeldung:
Auf	unserer	Homepage	www.niedernberg.de	finden	Sie	unter	„Soziales & Gesundheit - Kinder & Jugendliche – Ferien-
spiele“	das	aktuelle	Ferienspielprogramm,	auf	dem	Sie	auch	erkennen	können,	welche	Veranstaltungen	bereits	die	Teil-
nehmerbegrenzung erreicht haben.
Wenn	Sie	und	Ihr	Kind	eine	Ferienspielaktion	gefunden	haben,	die	Ihnen	gefällt,	melden	Sie	sich	bis	zum	jeweiligen	Da-
tum mit Hilfe des Anmeldebogens auf unserer Homepage per E-Mail an ferienspiele@niedernberg.de an.
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26.08.2023:  
Ein Vormittag bei Biene Maja und Willi
Imkerverein Niedernberg
von 10:00 bis 12:30 Uhr
Alter: keine Altersbegrenzung
Anmeldeschluss: 19.08.2023

28.08.2023:  
Mit Spiel und Spaß an den Ball
Spvgg	1924	Niedernberg	e.	V.
von 10:00 bis 14:00 Uhr
Alter: von 4 bis 14 Jahren
Anmeldeschluss: 20.08.2023

30.08.2023:  
Jugendtreff: „Bikertreff“ - Training und Rennen 
auf dem Radparcours - Qualifying
Jugendtreff
von 10:00 bis 13:00 Uhr
Alter: von 8 bis 18 Jahren
Anmeldeschluss: 28.08.2023

31.08.2023:  
Jugendtreff: „Bikertreff“ - Training und Rennen 
auf dem Radparcours - Rennen
Jugendtreff
von 17:00 bis 20:00 Uhr
Alter: von 8 bis 18 Jahren
Anmeldeschluss: 28.08.2023

01.09.2023:  
Schnupper die Handball-Luft
Turnverein Niedernberg 1961 e. V. 
von 09:00 bis 12:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Anmeldeschluss: 18.08.2023

07.09.2023: 
Märchenreise
Katholische Kirchenstiftung Niedernberg
	„St.	Cyriakus“
von 16:30 bis 19:00 Uhr
Alter: ab 6 Jahre
Anmeldeschluss: 15.08.2023
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ORGANE IM LANDTAG –TEIL 1

Spezial - landtagSwahl, BezirkSwahl und VolkSentScheid

Welche Organe nehmen bei einer Vollversammlung1 teil? Und was sind ihre Aufgaben?

Das Präsidium:
Mitglieder und Aufgaben des Präsidiums:
Das Präsidium besteht aus dem/der Landtagspräsidenten/in, vier Vizepräsidenten/innen und sieben Schriftführern/
innen. Die Mitglieder beraten und beschließen Verwaltungsangelegenheiten im Landtag. Außerdem bereiten sie den 
Haushaltsplan vor, kümmern sich um Personalangelegenheiten der Mitarbeiter des Landtagsamts und beschließen über 
bauliche Angelegenheiten des Landtagsgebäudes.

Landtagspräsident/in:
Der/Die	Landtagspräsident/in	(aktuell	Ilse	Aigner,	CSU)	repräsentiert	den	Landtag	und	leitet,	abwechselnd	mit	den	Vize-
präsidenten,	die	Sitzungen	der	Vollversammlung	im	Bayerischen	Landtag.	Hierbei	achtet	er/sie	darauf,	dass	sich	die	
Abgeordneten	während	der	Sitzungen	an	die	Geschäftsordnung	halten,	welche	sich	der	Landtag	selbst	gibt.	Er/Sie	übt	die	
Polizeigewalt und das Hausrecht im Landtagsgebäude aus und vertritt den Landtag in Rechtsgeschäften und -streitigkeiten. 
Weiterhin übt er/sie die Dienstaufsicht über das Landtagsamt und über den Landesbeauftragten für den Datenschutz aus 
(aktuell Prof. Dr. Thomas Petri).

Vizepräsident/in:
Die	vier	Vizepräsidenten/innen	unterstützen	den/die	Landtagspräsidenten/in	in	seiner/ihrer	Amtsführung.	Sie	wechseln	sich	
mit	dem/der	Präsident/in	bei	der	Sitzungsleitung	ab	und	vertreten	ihn/sie,	wenn	er/sie	verhindert	ist.	Zwei	Vizepräsidenten	
übernehmen	gleichzeitig	die	Funktion	als	Schriftführer.

Schriftführer/Schriftführerinnen:
Neben	dem/der	Landtagspräsidenten/in	und	den	vier	Vizepräsidenten/innen	besteht	das	Präsidium	aus	sieben	Schriftfüh-
rern/Schriftführerinnen	(davon	zwei	Vizepräsidenten/innen,	die	die	Funktionen	eines	Schriftführers	übernehmen).	
Diese	sind	Abgeordnete	des	Landtags	und	assistieren	der	Sitzungsleitung	während	der	Sitzungen.	

Das Landtagsamt:
Das Landtagsamt ist die Verwaltung des Landtags und ist dem/der Landtagspräsident/in untergestellt. Es gliedert sich in die
•	 Abteilung	A	–	Abgeordnete,	Personal,	Recht	und	Europaangelegenheiten	(In	dieser	Abteilung	sind	die	Referate2 
 zusammengefasst die sich schwerpunktmäßig mit Abgeordnetenrecht, Personalrecht und Europarecht befassen.),
•	 Abteilung	P	–	Parlamentarische	Dienste,	Ältestenrat	und	Lobbyregister	(Diese	Abteilung	befasst	sich	hauptsächlich	
 mit Angelegenheiten der parlamentarischen Gremien wie z. B., dass der Plenarreferat für die Vor- und Nachbereitungen  
	 der	Sitzungen	des	Plenums	zuständig	ist.)	und
•	 Abteilung	Z	–	Zentrale	Dienste,	Präsidium	(Diese	hat	die	Aufgabe,	die	Informationsversorgung	sowie	die	baulichen,	
	 technischen	und	finanziellen	Bedingungen	für	einen	effektiven	Parlamentsbetrieb	zu	sichern).
 Der/Die Direktor/in des Bayerischen Landtags (aktuell Peter Worm) leitet das Landtagsamt.

1 Alle Abgeordneten des Landtags bilden die Vollversammlung/das Plenum.
2	Ein	Referat	ist	ein	bestimmtes	Sach-	oder	Aufgabengebiet.

Viele Grüße
Ihre Auszubildenden und Praktikanten
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Beitragsbescheid für 2022  
aufbewahren
Bis Anfang August verschickt die So-
zialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) die 
Beitragsbescheide der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft 
(LBG) für 2022. Im Mitgliedermagazin 
„LSV kompakt“ und auf ihrer Inter-
netseite www.svlfg.de gibt die SVLFG 
Informationen zu den Eckpunkten. 
Auch nachdem der Beitrag bezahlt 
wurde, empfiehlt die SVLFG, den Be-
scheid aufzubewahren.
Der Beitragsbescheid der LBG wird in-
zwischen in unterschiedlichen Bereichen 
als Nachweis der Anmeldung und Mit-
gliedschaft anerkannt. Das gilt zum Bei-
spiel	für	den	Antrag	auf	das	„grüne	Num-
mernschild“ oder andere Vorteile, die nur 
für aktive Landwirte bestimmt sind.
Seit	 2023	 wird	 damit	 auch	 der	 „Aktive	
Betriebsinhaber“ beim jährlichen Förder-
antrag nachgewiesen.
Allein im Zusammenhang mit den För-
deranträgen	wurde	die	SVLFG	von	den	
Landwirten in etwa 50.000 Fällen gebe-
ten, den letzten Beitragsbescheid erneut 
zu übersenden. Nicht selten geschah 
dies unter Zeitdruck, da das Fristende 
nahte.	Der	SVLFG	wurde	in	diesem	Zu-
sammenhang zwar keine Aufgabe über-
tragen, gleichwohl wurden die Wünsche 
im Interesse der Mitglieder erfüllt. Aller-
dings wird diese Aufgabe nicht jedes 
Jahr erneut bewältigt werden können.
Die	 SVLFG	 rät	 daher,	 den	 letzten	 Bei-
tragsbescheid aufzubewahren oder sich 
eine Kopie zu machen, wenn dieser zum 
Beispiel	an	den	Steuerberater	gegeben	
wird. Dann ist der Bescheid für andere 
Zwecke stets zur Hand.
Noch besser ist die Anmeldung zum Ver-
sichertenportal	„Meine	SVLFG“	unter	ht-
tps://portal. svlfg.de/svlfg-apps/login und 
die Nutzung des digitalen Postfaches. 
Auch ältere Dokumente stehen dort zur 
Verfügung oder können angefordert 
werden. Dadurch werden der eigene 
Aufwand sowie der für die Verwaltung 
verringert und die Verwaltungskosten 
entlastet.
SVLFG

Volksbund erreicht epochalen 
Meilenstein
Noch hunderttausende gefallene oder im 
Zweiten Weltkrieg vermisste deutsche 
Soldaten	werden	 vom	Volksbund	Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge gesucht. Der 
Verein, der im Auftrag der Bundesrepu-
blik Deutschland 2,8 Millionen deutsche 
Kriegsgräber	 in	 46	 Staaten	 erhält	 und	
pflegt,	erreicht	in	den	nächsten	Wochen	
einen Meilenstein: Bis zum Herbst sol-
len eine Million deutsche Kriegstote des 
Ersten und Zweiten Weltkriegs geborgen 
sein	–	nach	dem	Fall	des	Eisernen	Vor-
hangs vor allem in Osteuropa. 
Vor dem Hintergrund dieses besonde-
ren Meilensteins bittet der Volksbund um 
Unterstützung:	 	 „Auch	 wenn	 die	 Arbeit	

der Kriegsgräberfürsorge nicht mehr so 
stark	 im	Fokus	der	Öffentlichkeit	veran-
kert ist, so bleibt der humanitäre Auftrag 
des Volksbundes ebenso wichtig wie 
der Einsatz für Frieden und Völkerver-
ständigung“, sagt Volksbund-Bezirks-
geschäftsführer Oliver Bauer. Die Arbeit 
des Volksbundes wird zu weiten Teilen 
durch	 Spenden	 ermöglicht.	 In	 Bayern	
trägt in besonderem Maße die Haus-, 
Straßen-	 und	 Friedhofssammlung	 dazu	
bei.	 „Leider	 fehlen	 uns	 hierfür	 vieler-
orts	 die	 ehrenamtlichen	 Sammler	 und	
Sammlerinnen.	
Wer hierbei helfen möchte, kann sich 
gerne bei uns melden und aktiv die 
Sammlung	unterstützen“,	so	Bauer	wei-
ter. Geholfen werden kann auch direkt 
mit	einer	Spende	an	den	Volksbund	auf	
das Konto DE 48 7905 0000 0042 0176 
40	bei	der	Sparkasse	Mainfranken	Würz-
burg.	Auf	Wunsch	werden	Spenden-be-
scheinigungen erstellt. 
Kontaktaufnahme mit dem Volksbund-
Bezirksverband Unterfranken ist telefo-
nisch unter 0931 / 52122 oder per Mail 
an bv-unterfranken@volksbund.de mög-
lich. Informationen zur Arbeit des Volks-
bundes unter: www.volksbund.de.

Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Karlstadt
Online-Kurse im August 2023 für  
Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren 
Ernährung in der Schwangerschaft 
Gesund	 und	 fit	 durch	 die	 Schwanger-
schaft 
Do.,	31.08.2023,	16:30	–	18:00	Uhr	
Referentin: Frau Miebach-Dold 
Einführung der Beikost 
Von der Milch zum Brei 
Mo.,	21.08.2023,	09:00	–	10:30	Uhr	
Referentin: Frau Kunz 
Übergang zur Familienkost 
Vom	Brei	zum	Familientisch	–	
den Übergang entspannt gestalten 
Mo.,	07.08.2023,	09:00	–	10:30	Uhr	
Referentin: Frau Kunz 
ANMELDUNG, viele weitere Kurse 
und alle Infos zu den Kursen unter: 
www.weiterbildung.bayern.de 
(Bereich Ernährung und Bewegung + 
Veranstalter:	Amt	Karlstadt	filtern)	
Ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung 
erhalten	Sie	per	E-Mail	den	Link	zur	Teil-
nahme	am	Online-Seminar.	
Bitte beachten Sie den Anmelde-
schluss im Weiterbildungsportal.
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Im Namen der Niedernberger Grundschüler 
bedanken wir uns …
… bei den emsigen Mittwochsobstschnipplern …
…	bei	den	frühaufstehenden	Schülerlotsen	…
… bei den anpackenden Mitgliedern der Rentnerband …
… bei Anja Mayer für die tollen Klassenfotos …
… bei den engagierten Vorlesern beim Bücherpicknick
… bei den einsatzbereiten Mitarbeitern in der Mittags- 
 betreuung
… bei Elternbeirat und Klassenelternsprechern für die  
 Arbeit und die 
    tollen Aktionen
… bei allen Helfern im Hinter- und Vordergrund, bei 
 Festen und im Alltag… 

für	die	Unterstützung	im	letzten	Schuljahr.	

Schulleitung,	Sekretariat,	Hausmeister	
und Kollegium der Grundschule

Vielen	Dank!

Sommerpause  
Amts- und Mitteilungsblatt

in den kommenden beiden Wochen (KW 33 und 34) 
 erscheint kein Amts- und Mitteilungsblatt!

Die	nächste	Ausgabe	erscheint	am	1.	September	(KW	35).	 
Wir wünschen unseren Lesern erholsame Urlaubs- und Ferientage.

Ihre Druckerei Tübel

Aufgrund eines Missverständnisses wurde in der letzten Ausgabe der Artikel 
des Seniorenbeirats in einem falschen Format abgedruckt, nachfolgend des-
halb der Beitrag nochmal in gewohnter Größe.
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Geschichtsverein Niedernberg: Personenrätsel-Auflösung   www.geschichtsverein-niedernberg.de 
a 

 
 

 
 
 

Auflösung des Personenrätsels aus der KW 27: Erstmals im Jahre 2023 fand ein Personenrätsel statt. Gefragt wurde 
damals, wer das kleine Mädchen auf dem Monitor (siehe Bild 1) ist. Aus unvorhersehbaren Gründen musste die ge-
plante Auflösung um zwei Wochen verschoben werden, ersatzweise wurde in KW 29 ein Highlight-Bild abgedruckt. 
Das Mädchen ist Lyn Wehrheim (geb. Reade), im Alter von 3 Jahren. Das Familienfoto entstand 1953 im Londoner 
Haus ihrer Großmutter, direkt nach dem Umzug zur Krönung von Königin Elisabeth II, Lyn (rechts) war 7 Jahre alt. 
Daneben Lyn mit 20 Jahren 1966 in Arosa (Schweiz), als sie Wolfgang kennen lernte u. ein Foto aus der „Hippie- Zeit“. 
 

 
Model Lyn in den 70ern, Hochzeit 1967 in Bedford, Modeaufnahme 1985, 1988: Prinz Wolfgang I. u. Prinzessin Lyn I. 
Als das junge Paar im Jahre 1969 zur Wohnungssuche in Niedernberg ankam, hatte es sich sofort in den idyllischen 
Ort am bayerischen Untermain verliebt und spontan, noch vor Wohnungsbesichtigung, entschieden: „Hier möchten 
wir bleiben!“. Die junge Britin und ihr „Hesse“ wurden von den Einwohnern mit offenen Armen aufgenommen und 
unterstützt. Das sollte sich auszahlen: Die Familie stellte eine Bereicherung dar, hat sich u.a. ehrenamtlich engagiert.   
 
 
 

 
 
 

Lyn gründete 1975 eine Fußball Damenmannschaft, ab 1985 Jugendleiterin, 1989 Gründung Senioren-Treffen mit 
unzähligen Flugreisen. Seit 2013 Leiterin der Spätlese u.v.m. …weitere Fotos u. tolle Berichte auf unserer Homepage 
unter „Persönlichkeiten, Vereine/Ehrenamt“. Das nächste Highlight-Bild erscheint nach der Sommerpause in KW 35. 

 

Infos des Seniorenbeirats 
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Katholische Kirchennachrichten

04.08.2022 bis 15.08.2022

Donnerstag  04.08.
Hl. Johannes Maria Vianney 

Obernburg 9:00 Hauskommunion
Großwallstadt 14:00 Requiem

Niedernberg 14:00 Lavendelsäck-
chen füllen 
(Frauenbund - bei 
Irmtraud 
Schüßler)

Eisenbach 14:00 Hauskommunion
Mömlingen 18:30 Rosenkranz 
Mömlingen 19:00 Messfeier 

Freitag  05.08.
Weihetag der Basilika S. Maria 
Maggiore 

Niedernberg 8:30 Messfeier

Zu Ehren des Hl. Petrus

Niedernberg 9:00 Hauskommunion

Mömlingen 9:00 Hauskommunion
Großwallstadt 9:30 Hauskommunion
Großwallstadt 14:00 Rosenkranz
Mömlingen 19:00 Messfeier 

Samstag  06.08.
VERKLÄRUNG DES HERRN 

Großwallstadt 8:30 Messfeier 
zum 
Herz-Mariä-Sühne-
samstag

Großwallstadt 17:30 Rosenkranz
Eisenbach 17:30 Vorabendmesse
Großwallstadt 18:00 Vorabendmesse 

Sonntag  07.08.
19. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Großwallstadt 9:00 Messfeier für die 
Lebenden und Ver-
storbenen der 
Pfarreiengemein-
schaft

Mömlingen 9:00 Messfeier, 
anschl. Segnung 
Feuerwehrfahrzeug
am Feuerwehrhaus

Achtung: Die Messfeier in Obernburg
beginnt bereits um 10.00 Uhr!

Obernburg 10:00 Messfeier 

Sonntag  07.08.
Patronat St. Cyriakus

Niedernberg 10:30 Messfeier 

Bild: PR

Wir feiern das Fest unseres 
Kirchenpatrons St. Cyriakus

Um die Fürsprache des Hl. Cyriakus / 
Emil u. Emma Petermann, alle lebenden 
und verstorbenen Angehörige / 
Otto Fleckenstein und lebende und 
verstorbene Angehörige /
Franz Wenzel und alle verst. Angh.

Eisenbach 10:30 Wort-Gottes-und 
Kommunionfeier

Niedernberg 14:00 Tauffeier 

Mömlingen 14:00 Tauffeier

Montag  08.08.
Hl. Dominikus 

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz
Großwallstadt 19:00 Messfeier

Niedernberg 18:30 Totengebet

Niedernberg 20:00 2. Vorbereitungs-
treffen für die Tau-
fen am 28.8.2022 
im Pfarrheim

Dienstag  09.08.
Hl. THERESIA BENEDICTA VOM KREUZ
(Edith Stein) 

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz

Niedernberg 14:00 Requiem, anschl.
Beerdigung

Eisenbach 19:00 Messfeier

Mittwoch  10.08.
HL. LAURENTIUS 

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz
Eisenbach 18:00 Rosenkranz
Mömlingen 18:30 Rosenkranz

Niedernberg 19:00 Messfeier

Stifter des St. Josefs Benefiziums

Obernburg 19:00 Messfeier

Donnerstag  11.08.
Hl. Klara von Assisi 

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz
Mömlingen 18:30 Rosenkranz
Großwallstadt 19:00 Messfeier
Mömlingen 19:00 Messfeier

Freitag  12.08.
Hl. Johanna Franziska von Chantal 

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz

Niedernberg 14:00 Kräuterbüschel 
binden im Pfarr-
garten (Frauen-
bund)

Niedernberg 19:00 Messfeier

Geistlicher Rat Peter Klement

Eisenbach 19:00 Requiem

Samstag  13.08.
Hl. Pontianus Papst und Hl. Hippolyt 

Eisenbach 14:00 Tauffeier
Mömlingen 17:30 Vorabendmesse

Niedernberg 18:30 Vorabendmesse 
für die Lebenden 
und Verstorbenen 
der Pfarreienge-
meinschaft

Erna und Robert Fecher, Geschwister 
Rosa und Franz und Eltern Barbara und 
Johann / 
Rosemarie Seitz und lebende und 
verstorbene Angehörige / 
Hermann Dominik

Sonntag  14.08.
20. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Großwallstadt 9:00 Messfeier
Eisenbach 10:00 Messfeier am 

Feuerwehrhaus 
zum 125. Jubiläum 
der Freiwilligen 
Feuerwehr Eisen-
bach

Niedernberg 10:30 Messfeier,
Verkauf Kräuter-
büschel (Frauen-
bund)

Um die Fürsprache des Hl. Ignatius / 
Ewald Sam, Eltern,  Schwiegereltern und
alle Angehörigen /
Hilde Rohmann, bestellt vom Frauenbund

Obernburg 10:30 Messfeier
Mömlingen 10:30 Wort-Gottes und 

Kommunionfeier

Gottesdienstordnung
des pastoralen Raums

Obernburg

12.01.2023 bis 22.01.2023

Donnerstag  12.01.
Donnerstag der 1. Woche im 
Jahreskreis 

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz
Mömlingen 18:00 Rosenkranz für den

Frieden
Großwallstadt 18:15 Stille eucharisti-

sche Anbetung
Mömlingen 18:30 Messfeier
Großwallstadt 19:00 Wort-Gottes- und  

Kommunionfeier m.
den Gottesdienst-
beauftragten i.A.

Freitag  13.01.
Hl. Hilarius 

Niedernberg 9:00 Hauskommunion

Großwallstadt 9:30 Hauskommunion
Großwallstadt 14:00 Rosenkranz
Eisenbach 18:30 Requiem für die 

Verstorbenen der 
vergangenen 4 
Wochen

Niedernberg 19:00 heute keine Mess-
feier

Samstag  14.01.
Samstag der 1. Woche im Jahreskreis 

Obernburg 17:30 Vorabendmesse

Niedernberg 18:30 Vorabendmesse 
für Lebende und 
Verstorbene des 
Pastoralen Raums
Obernburg

Luise Fischer, Eltern und Bruder / Roland,
Klaus,  Anna  u.  Josef  Lebert  u.  Tobias
Hesbacher  /  Maria,  Anton  u.  Horst
Schwarzkopf  u.  Angeh.  /  Robert  Fischer
(Seelenamt),  Helma  u.  Manfred  Fischer
und  alle  verst.  Angeh.  /  Norbert  u.  Rita
Hartlaub u. Angeh.

Obernburg 19:00 Helferfest in den 
Salztrögstuben

Sonntag  15.01.
2. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Großwallstadt 9:00 Messfeier
Mömlingen 9:00 Messfeier
Eisenbach 10:30 Messfeier
Obernburg 10:30 Wort-Gottes- und 

Kommunion-Feier

Niedernberg 10:30 Wort-Gottes- und 
Kommunion-Feier

Eisenbach 17:00 Orgelgebet

Montag  16.01.
Montag der 2. Woche im Jahreskreis 

Großwallstadt 8:30 Messfeier
Großwallstadt 14:00 Rosenkranz

Dienstag  17.01.
Hl. Antonius, Mönchsvater in Ägypten 

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz
Mömlingen 15:00 Jahresanfangs-

gottesdienst 
Frauenbund

Niedernberg 18:30 Rosenkranz

Eisenbach 18:30 Messfeier

Niedernberg 19:00 Wort-Gottes- und 
Kommunionfeier 
m. d. Gottesienst-
beauftragten i.A.

Mittwoch  18.01.
Mittwoch der 2. Woche im Jahreskreis 

Niedernberg 6:00 Wake up - 
meditativer
Morgenimpuls

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz
Großwallstadt 16:00 Weggottesdienst in 

der Kommunion-
vorbereitung

Mömlingen 16:30 Weggottesdienst in 
der Kommunion-
vorbereitung

Niedernberg 17:30 Weggottesdienst 
in der Kommunio-
nvorbereitung

Eisenbach 18:00 Rosenkranz für den
Frieden in der Welt

Mömlingen 18:30 Fatima-Rosenkranz
Obernburg 18:30 Messfeier
Großwallstadt 19:00 Messfeier

Donnerstag  19.01.
Donnerstag der 2. Woche im 
Jahreskreis 

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz
Mömlingen 18:00 Rosenkranz für den

Frieden
Mömlingen 18:30 Messfeier

Donnerstag  19.01.
Donnerstag der 2. Woche im 
Jahreskreis 

Großwallstadt 18:15 Rosenkranz für 
Papst em. Benedikt

Großwallstadt 19:00 Requiem für Papst 
em. Benedikt

Eisenbach 19:30 Vortragsabend 
"Maria ökumenisch"
mit Pfarrerin 
Romina Englert 
und Diakon Peter 
Ricker im Pfarrheim
Eisenbach

Freitag  20.01.
Hl. Fabian und Hl. Sebastian 

Großwallstadt 14:00 Rosenkranz

Mömlingen 18:30 Requiem für die 
Verstorbenen der 
vergangenen 4 
Wochen

Niedernberg 19:00 Messfeier

Johann und Regina Klement u. vermißten
Sohn  Engelbert  /  Schwester  M.  Daniela
Lebert,  Eltern  u.  Angeh.  /  Antonie  und
Georg Hartlaub u. Angeh.

Samstag  21.01.
Hl. Meinhard und Hl. Agnes 

Obernburg 16:00 Weggottesdienst in 
der Kommunion-
vorbereitung

Großwallstadt 17:00 Vorabendmesse
Großwallstadt 17:00 Messfeier
Eisenbach 17:30 Vorabendmesse 

mit Vorstellung der 
Kommunionkinder

Sonntag  22.01.
3. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Großwallstadt 9:00 Messfeier
Mömlingen 10:30 Familiengottes-

dienst zu Fasching 
mit dem MCV - 
Messfeier für 
Lebende u. Ver-
storbene im Pasto-
ralen Raum Obern-
burg

Niedernberg 10:30 Messfeier

Regina Wagner u. Angeh. / Maria u. Karl
Klug,  Rudolf  Weisenberger  u.  Angeh.  /
Josef u. Erna Schauber, Martin u. Gertrud
Schauber  u.  Angeh.  /  Tomasa u.  Elpidio
Gibanim, Romualdo u. Violeta Gibanim u.
alle  verst.  Angeh.  von  den  Philippinen  /
Artur u. Rosa Schwarz

Obernburg 10:30 Messfeier
Eisenbach 10:30 Wort-Gottes- und 

Kommunion-Feier
Großwallstadt 17:00 Kirchenkonzert der 

Vereine "650 Jahre 
Pfarrei Grosswall-
stadt"

Gottesdienstordnung
des pastoralen Raums

Obernburg
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	 	 	 „HAB SONNE IM        en, OB ES STÜRMT ODER SCHNEIT, …….“

Am Mittwoch trotzten wir dem Wetter. Draußen regnete es und war grau. Bei uns in 
der	Spätlese	war	trotzdem	Sonne.	Die	Blumendeko	aus	Sonnenblumen	ließ	es	und	
so	vorkommen.	Robert	brachte	Sonnenblumen	von	einer	Fahrradtour	mit	und	
Hildegard	+	Doris	kreierten	wunderschöne	Sträußchen.	Vielen	Danke	euch	dreien!
Nach einigem Organisatorischem wurde der Laptop gestartet und auf der Leinwand 
konnten wir uns Bilder des Jahres 2012 anschauen. Freude, Unterhaltung und Gelächter 
erfüllte	den	Raum.	Weißt	du	noch		?	Schau	mal	das	bist	ja	du!	Wo	waren	wir	denn	da			?	
Diese Ausrufe und einige andere waren zu vernehmen. Die Bilder animierten uns an die 
Vergangenheit	zu	denken	und	die	vielen	schönen	Momente	in	der	Spätlese,	die	wir	schon	
hatten. Auch die Veränderung unseres Raumes und die verschiedenen Anordnungen der 
Tische, ja die Verwandlung im Laufe der Jahre wurde bestaunt.
Wunderschöne	Erinnerungen	tauchten	auf.	Bilder	der	Spätlese-Besucher,	die	bereits	von	
uns gegangen sind, wurden besonders beachtet. Bilder sind immer wieder eine einfache 
Möglichkeit der Erinnerung an unsere Vergangenheit, geliebte Menschen, besondere 
Momente, ……

Die	Kaffeepause,	serviert	von	Maria	und	Vera	versüßte	uns	den	Nachmittag.	
Die Gelegenheit sich auszutauschen, wird eifrig genutzt.
Dann	tanzte	Hildegard	mit	uns	im	Sitzen	und	hatte	allerlei	Koordinationsbewegungen	für	uns.	Viel	Gelächter	entstand.	Alle	
waren bestrebt sich im Takt und nach Anweisung zu bewegen, was heute wirklich erheiternd war. Zur Belohnung unserer 
emsigen	Bemühungen	gab	es	zum	Abschluss	unseren	Lieblingstanz.	Die	„Kleine	Schaffnerin“	lud	uns	ein,	in	einem	gemütli-
chen und wohlbekannten Bewegungsablauf zu schwelgen.

Bilder	des	Jahres	2013	ließen	uns	wieder	gemeinsam	in	unsere	Spätlese-Vergangenheit	gleiten	und	wir	genossen	den	
Nachmittag.

Wegen des Regens wurden heute mehrere Besucher, die sonst gerne laufen, nach Hause gefahren. Wir stellten wieder mal 
fest,	welch	ein	Vorteil	unser	Spätlese-Bus	für	die	Besucher	darstellt.	Unser	Busfahrer	bot	sogar	einen	Schirmservice	bis	zur	
Haustür.	Danke	Reiner!

Am	Donnerstag	spielten	wir	wieder	Bingo.	Die	gezogenen	und	angesagten	Nummern	auf	unserem	Zettel	zu	finden,	ist	dabei	
die	besondere	Herausforderung.	Nach	Kaffee	und	Kuchen,	serviert	von	Walburga	und	Anna,	verteilten	wir	uns	an	die	Spie-
letische.	Mit	unseren	Lieblingsspielen	„Rummikub“	und	„Triominos“	und	unseren	Mitspieler/n	verging	der	Nachmittag	sehr	
schnell. 

Am	Freitag	nahmen	wir	direkt	am	vorbereiteten	Spieletisch	Platz	und	starteten	mit	gemeinsamen	„Mau	Mau“	in	den	Spie-
lenachmittag.	Zwischenstopp	zur	Kaffeepausenzeit	wurde	eingelegt.	Rosi	servierte	uns	Kaffee	und	Kuchen.	Mit	unseren	
Lieblingsspielen klang der gesellige Nachmittag aus.

Es grüßen herzlich
Christina,	Lyn	und	Martina

Vorschau:
10.08.2023	Donnerstag:	Gedächtnistraining	und	Spiele.	Geöffnet	von	14.00	Uhr	bis	17.00
11.08.2023	Freitag:	GESCHLOSSEN

16.08.2023 Mittwoch: Andacht „Maria Himmelfahrt“ und Kräuter mit Niko + Sitztanz mit Hildegard. Geöffnet von 14.00 
Uhr bis 17.00 Uhr 17.08.2023 Donnerstag: Gedächtnistraining und Spiele. Geöffnet von 14.00 bis 17.00 Uhr
18.08.2023	Freitag:	Spielenachmittag.	Geöffnet	von	14.00	Uhr	bis	17.00

22.08.2023 DIENSTAG: NVC Seniorennachmittag in der Narrhalla. Geöffnet von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
23.08.2023	Mittwoch:	GESCHLOSSEN
24.08.2023	Donnerstag:	Gedächtnistraining	und	Spiele.	Geöffnet	von	14.00	Uhr	bis	17.00
25.08.2023	Freitag:	GESCHLOSSEN



Pfarrer Thomas Gitter
Tel. 06026  1484
Pfarrer Joachim Kunze
Tel. 0175 - 740 08 30 
Pfarramtsekretärin Gabriele Staab
Goethestr. 13, 63762 Großostheim
Tel. 06026  1484, Fax 06026  99 62 38
E-Mail:
pfarramt.grossostheim@elkb.de
Homepage:
www.stephanus-evangelisch.de
Zu folgenden Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen laden wir ein:
Freitag, 11.08.2023
Kein Friedensgebet
Sonntag, 13.08.2023
18 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Joachim   
 Kunze
Freitag, 18.08.2023
Kein Friedensgebet 
Sonntag, 20.08.2023
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 mit Pfr. Thomas Gitter
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Israel	 –	 ein	 von	 Konflikten	 gebeuteltes	
Land. Eine grauenvolle Geschichte, 
die Deutschland und Israel trennt und 
verbindet.	 Israel	 –	Ursprung	 des	Chris-
tentums, verachtet und idealisiert, be-
wundert und verfolgt. All diese Facetten 
spielen	 am	 kommenden	 Sonntag,	 dem	
„Israelsonntag“	 eine	 Rolle.	 Er	 erinnert	
seit dem 16. Jahrhundert an den Ge-
denktag der Zerstörungen des Jerusa-
lemer Tempels. Doch während in der 
Vergangenheit die Überlegenheit des 
Christentums	 demonstriert	 wurde,	 ste-
hen heute die Trauer über das Unrecht, 
das den Juden angetan wurde, sowie 
die heutigen guten Beziehungen zwi-
schen	 Juden-	 und	Christentum	 im	 Vor-
dergrund.	So	kann	der	Israelsonntag	auf	
zwei verschiedene Weisen begangen 
werden: Als Bußtag, als Gedenktag der 
der Zerstörung Jerusalems gedenkt oder 
als Tag der Besinnung auf die Verbun-
denheit zwischen der Kirche und Israel. 
Denn vieles von dem, was Jesus gelehrt 
hat, ist nur aus dem Judentum zu verste-
hen:	 So	 die	 Frage	 nach	 dem	 höchsten	
Gebot oder die Bedeutung des Geset-
zes. Das Volk Israel spielt eine herausra-
gende Rolle in der Geschichte Gottes mit 
den Menschen. Und auch wenn wir nicht 
wissen, was Gottes Plan mit den beiden 
Religionen ist, so bleibt Israel doch Got-
tes auserwähltes Volk. 
(Quelle: www.kirchenjahr-evangelisch.de)
StephansSupp - 
Freitag, 25. August um 12 Uhr
Wir	möchten	 Sie	 im	August	 kulinarisch	
nach Kroatien entführen. Wir bereiten 
für	Sie	das	 	bekannte	Reisgericht	 „Dju-
wetsch“ zu. Natürlich mit reichlicher 
Fleischeinlage	und	einem	Salat	und	wir	
hoffen,	trotz	Urlaubszeit,	auf	viele	hungri-
ge Gäste. Wie immer gibt es einen Nach-

tisch und Getränke für 3,00 € und gerne 
mehr. Wir bitten um vorherige Anmel-
dung bei Maria Ludwig (Tel.06026/4293) 
bis spätestens am Montag vor dem Es-
sen.	Wir	freuen	uns	auf	Ihr	Kommen!
SAVE THE DATE - 
Sonntag, 24. September 2023 – 
Gemeindefest in St. Stephanus
Ab 13.30 Uhr wird gefeiert. Wir begin-
nen mit einem familienfreundlichen Got-
tesdienst.	 Anschließend	 erwartet	 Sie	
ein großes Torten- und Kuchenbüfett, 
Kaffee,	 Tee	 und	 kalte	 Getränke,	 HOT	
DOGS,	Weck	mit	 Käse	 oder	 der	 guten	
Hausmacherwurst vom Bauern Becker. 
Unterhaltung mit Theater und lauter 
netten Menschen. Kinderprogramm ist 
selbstverständlich	 und	 –	 der	 Eiswagen	
kommt!
Gottesdienste im TV
ZDF	 –	 Sonntag,	 13.08.2023,	 9.30	 Uhr	
„Glück“	 -	 Evangelischer	 Gottesdienst	
aus	St.	Ansgar	in	Oldenburg	mit	Pfarre-
rin	 Dörte	 Kramer	 und	 Pfarrer	 Nico	 Sz-
ameitat
Manche Menschen behaupten das Glück 
gepachtet zu haben, andere wünschen 

sie hätten es. Nur Glück ist nicht gleich 
Glück. Denn das eine Glückgefühl ist 
mehr zufällig und das andere hängt an 
Familie, Freunden und der Arbeit. Man 
nennt es Lebensglück.  Wie werde ich 
glücklich? Und was ist das überhaupt, 
das Glück? Diesen Fragen gehen Dörte 
Kramer	 und	Nico	Szameitat	 im	Gottes-
dienst	 nach	 und	 finden	 ungewöhnliche	
Antworten in der Bibel.  
Die	Popkantorin	Sarina	Lal	gestaltet	zu-
sammen mit einer kleinen Band den Got-
tesdienst musikalisch.
Bibel	TV	–	Sonntag,	13.08.2023,	7.45	-	
8.40 Uhr und 11.30 - 12.25 Uhr - Evan-
gelischer	Gottesdienst	aus	dem	Christus	
Zentrum Arche e. V. in Elmshorn
Die Musik erhält in diesem Gottesdienst 
einen besonderen Platz, denn Pastor 
Hans-Peter Mumssen, Musiker Hanjo 
Gäbler und das Arche-Ensemble sin-
gen	Lieder	von	Schmerz,	Hoffnung	und	
Glaube.	Dabei	kommen	Soul-	und	Gos-
pelfans auf ihre Kosten. In der Predigt 
spricht	Mumssen	dann	über	die	Säulen	
von Hiobs Glauben und wie sie auch 
heute noch durch leidvolle Zeiten helfen 
können.	(Text:	Bibel	TV)
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Evangelische Kirchennachrichten

Aus den Vereinen

Spvgg 1924 Niedernberg e.V.
BSC Schweinheim I – Spvgg I  3:2
Eine unglückliche Niederlage, die wir 
aufgrund	 zweifelhafter	 Schiedsrichter-
entscheidungen einstecken mussten. 
Wir gingen in der ersten Viertelstunde 
durch ein kurioses Tor von Lucas in Füh-
rung.	Von	da	an,	ließen	wir	uns	das	Spiel	
aus der Hand nehmen. Durch die robus-
te Gangart des Gegners ließen wir uns 
beeindrucken und waren mehr mit den 
Nebensächlichkeiten beschäftigt, an-
statt	uns	auf	das	Spiel	zu	konzentrieren.	
Das	zweite	Tor	war	ein	Strich	und	schlug	
oben links ein. Leider kam es zu spät. 
Nun sollten wir neue Kräfte sammeln 
und	die	nächsten	Spiele	mit	voller	Kon-
zentration und Fußballfreude angehen. 
Torschützen:	 Lucas	Höfling,	 Jens	Kohl-
hepp
Spvgg I – FC Bürgstadt I
Im	 ersten	 Spiel	 der	 neuen	 Saison	 lief	
nicht viel zusammen. Wir konnten durch 
Kilian mit 1:0 in Führung gehen, hatten 
aber	in	der	Endphase	des	Spieles	ganz	
viel	 Glück.	 Somit	 hatten	 wir	 hier	 einen	
Punkt gewonnen. Torschütze: Kilian 
Haas
Spvgg II – Eisenbach II  6:1
Mit einem in dieser Höhe auch verdien-
ten	 Sieg,	 konnten	 wir	 die	 neue	 Saison	
eröffnen.	Zur	Halbzeit	stand	es	noch	0:1.	
Doch die zweite Hälfte gehörte unse-
rer Mannschaft. Mit einem Hattrick von 

Armin und einem Eckballtor von Andre 
hatten	wir	den	Gegner	fest	 im	Griff.	Die	
Tore	waren	allesamt	mit	 guten	Spielzü-
gen	 herausgespielt.	 Weiter	 so!	 Leider	
ist	es	in	dieser	Saison	so,	dass	wir	ganz	
wenige Heimspiele zusammen mit der 1. 
Mannschaft bestreiten können. Wir hof-
fen, dass uns trotzdem einige Fans bei 
unseren	 Spielen	 unterstützen	 werden.	
Torschützen: Armin Behmadi (3), Lars 
Öfelein,	Andre	Jatsch,	Max	Ohnheiser
Aktive
Vorschau:
So. 13.08.23 – 13.00 Uhr
Türk	Erlenbach	II	–	Spvgg	II
So. 13.08.23 – 15.00 Uhr
Spvgg	I	–	Spfrd	Sailauf	I
Di. 15.08.23 – 18.30 Uhr
TSV	Röllfeld	–	Spvgg	
(Totopokal	Kreis	AB	–	2.	Runde)
Fr. 18.08.23 – 18.30 Uhr
Nilkheim	II	–	Spvgg	II
So. 20.08.23 – 13.00 Uhr
Spvgg	II	–	(SG)	Eichelsbach	II
So. 20.08.23 – 15.00 Uhr
Goldbach	I	–	Spvgg	I
Fr. 25.08.23 – 18.30 Uhr
(SG)	Krausenbach	II	–	Spvgg	II
So. 27.08.23 – 13.00 Uhr
Großwallstadt	II	–	Spvgg	II
So. 27.08.23 – 15.00 Uhr
Spvgg	I	–	Els.	Elsenfeld	I
Sa. 02.09.23 – 15.00 Uhr
Mechenhard	I	–	Spvgg	I



So. 03.09.23 – 13.00 Uhr
Spvgg	II	–	Ringheim	II
Es	 gibt	 Dauerkarten	 für	 die	 Saison	
2023/2024 zu kaufen.
Junioren
Sa. 02.09.23 – 16.00 Uhr
U19:	(SG)	Spvgg/SV	–	TuS	Leider	
(BFV Junioren Pokal Bezirk Unterfran-
ken	–	Runde	1)
Alle	 Ergebnisse	 und	 Spieldaten	 finden	
sie auf unserer Homepage 
www.spielvereinigung-niedernberg.net

Geschichtsverein Niedernberg
Was war vor 55 Jahren?
Am	 31.	August	 1968	wurde	 das	 Sport-
heim	 der	 Spielvereinigung	 Niedernberg	
eingeweiht.   Ab 1.9.1973 wurde das 
Vereinslokal lange Zeit von verschiede-
nen	Pächtern	geführt.	Seit	einigen	Jah-
ren	 bewirtschaftet	 die	 Spielvereinigung	
ihr Lokal nach Bedarf selbst.
Der Trainingsplatz der Fußballer war 
bereits seit 1.6.1968 bespielbar. Am 
20.7.1974	 fand	 die	 Sportplatzeinwei-
hung durch Pfarrer Willi Dietz statt.
(Heimatbuch	 2,	 Seite	 143)	 siehe	 auch	
www.geschichtsverein-niedernberg.de
Vereinsinterne Führung 
am 26. August 2023
Am	Samstag,	26.8.23,	führt	Albert	Wag-
ner durch die ehemaligen Weinberge 
am	Waldrand	 	Niedernbergs.	Treffpunkt	
hierfür ist um 14 Uhr am Grillplatz-Park-
platz, wo die Führung auch endet. Im 
Anschluss daran laden wir ein zum idylli-
schen Winzervesper direkt an den Reb-
zeilen einer historischen Großwallstädter 
Weinbergshütte oben auf dem Lützelta-
ler Berg. (Zufahrt per PKW ist möglich)

Natur- und Vogelschutzverein 
Unsere nächste Zusammenkunft	findet	
am Montag den 21. August ab 19:00 
Uhr wieder am Vogelhaus (ehemalige 
Obstplantage), statt.

Niedernberger Carnevalverein 
NCV:
Seniorenkaffee
Dieses	Jahr	veranstaltet	der	NCV	auch	
wieder	 den	 beliebten	 Seniorennachmit-
tag	 mit	 Kaffee	 und	 leckeren	 hausge-
machten Kuchen.
Termin: Dienstag, den 22. August 2023
Beginn: 14.00 Uhr
Ort: Narrhalla
Wir freuen uns viele Altbekannte und 
auch neue Gäste begrüßen zu dürfen. 
Gerne	 dürfen	 sich	 auch	 noch	 fleißi-
ge Kuchenbäckerinnen bei Wiltrud 
01704763024	 und	 Conny	 996647	 mel-
den. Im Voraus herzlichen Dank für eure 
Unterstützung. Wir freuen uns auf einen 
unterhaltsamen und kurzweiligen Nach-
mittag mit euch Allen - nach dem Motto
Honisch lacht - nicht nur zu Fasenacht

Jahrgang 1947/48 
Klassentreffen	am	29.	August	im	Schön-
busch.
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Kinderkrippe  
KinderReich
im Tafelweg 3
Telefon: 
06028/21805-80, Büro: - 78
www.kinderkrippe-niedernberg.de
Wir betreuen in unserer liebevoll geführ-
ten Kinderkrippe Kinder im Alter von 9 
Monaten bis 3 Jahre.
Regenbogen-Gruppe
Mo-Fr: 7:30 - 15:00/16:30 Uhr
Sternchen-Gruppe
Mo-Fr: 7:30 - 15:00/16.30 Uhr
Wölkchen-Gruppe
Mo-Fr: 7:30 - 13:30/15:00 Uhr
Sonnen-Gruppe
Mo-Fr: 7:30 - 13:30/15:00 Uhr
Erreichbarkeit:
Leitung: Madeleine Büttner
Mo 11.00 - 16.30 Uhr, Fr 8.00 - 14.00 Uhr
m.buettner@kinderkrippe-niedernberg.de
Für Fragen, Anmeldung und Besichti-
gungen der Einrichtung nimmt sich Frau 
Büttner nach Terminvereinbarung gerne 
Zeit.	Bitte	melden	Sie	sich	bei	Bedarf.
stellvertretende Leitung/Verwaltung: 
Heike	Stasik,	Mo	-	Do	9.00	-	12.30	Uhr	
oder 
heike.stasik@kinderkrippe-niedernberg.de 

Tel. 0 60 21 / 2 13 66

Aschaffenburg
Wermbachstr. 21, am Freihofsplatz
Lamprechtstraße 7-9, am Altstadtfriedhof

Erd-, Feuer-, Seebestattungen
Überführungen im In- u. Ausland
Bestattungsvorsorge, Versicherung
Tag und Nacht dienstbereit
Erledigung aller Formalitäten
Auf Wunsch Hausbesuch

Am Ende der Reise gut ankommen
Vertrauen Sie dem Zeichen Ihres qualifizierten Bestatters

www.leokraus.de

Aschaffenburg 
Wermbachstr. 21, am Freihofsplatz

Lamprechtstraße 7-9, am Altstadtfriedhof

Tel. 0 60 21 /  2 13 66 Am Ende der Reise gut ankommen
Vertrauen Sie dem Zeichen Ihres qualifizierten Bestatters

Größte Sonnenschutzausstellung aller führenden Marken! Beratung und Mustervorlage auch bei Ihnen zu Hause. Anruf genügt!

Markisen • Sonnenschirme • Sonnensegel
Lamellendächer • Terrassendächer

+ outdoor living
experte

Mit der
DUETTE-

PLISSEE-
WABE

Fenster
attraktiv
dekorieren

und

20%

hochwertige Sonnensegel

Qualitäts-Sonnenschirme

30%

clever
Heizkosten
sparen !

TRAUMH
AFTE

SCHATTE
NPLÄTZEMarken-Markisen Typ Delta

Auch alle anderen Größen entsprechend billiger!

Breite x Delta Unser
Ausfall UVP Preis

300 x 200 1921,46 € 899,- €
400 x 250 2363,08 € 1099,- €
500 x 250 2718,00 € 1299,- €
500 x 300 3044,00 € 1499,- €
600 x 250 3084,32 € 1499,- €
600 x 300 3350,06 € 1599,- €

BÖDEN&GARDINEN&PLISSEE
Ihr Heim gestalten! Kombinieren? Beraten!

JETZT zum Aktionspreis bei SAGA
Hauptstraße 204 • 63814 Mainaschaff

Tel. 0 60 21 / 416 00 • www.saga-raumausstattung.de

Mit Lamax
a Lamellen

dächern

Perfekter Schutz bei Sonne, Regen oder Wind. Fensterbeschattungen innen und außen.
• Insektenschutz • Reparaturservice

„„„„„

Anette Jonas

: 0 60 22-264 750 
www.jonasundkroth.de

Akademiker- 
ehepaar
sucht
neuwertiges 
EFH oder 
ZFH 
zu kaufen! 

„

Anette Jonas

: 0 60 22-264 750 
www.jonasundkroth.de

Junge Familie 
mit Eltern 
suchen ein

1- bis 2-FH 
bis 400.000 €
gerne renovie-
rungsbedürftig 
zu kaufen! 

„

Anette Jonas

: 0 60 22-264 750 
www.jonasundkroth.de

Junge Familie 
mit Eltern 
suchen ein

1- bis 2-FH 
bis 400.000 €
gerne renovie-
rungsbedürftig 
zu kaufen! 

Unterstützen Sie den Einzelhandel!
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Bestattungsinstitut Vogt
Alter Stadtweg 9a - 63811 Stockstadt 

Telefon 06027/1355

Wir bieten Ihnen eine würdevolle, 
persönliche und individuelle 
Gestaltung der Trauerfeier. 

www.bestattungsinstitutvogt-stockstadt.de

EINFÜHLSAM UND VERSTÄNDNISVOLL
Wi r  s i n d  f ü r  S i e  d a
Seit 2010 Ihr Bestatter in Stockstadt 

Bestattungsinstitut Vogt
Erd-, Feuer-, See-, Friedwaldbestattungen

Überführungen und Erledigungen sämtlicher Formalitäten

Sie erreichen uns Tag und Nacht,
sowie an Sonn- und Feiertagen.

Verstärkung gesucht. Komm in unser Team.
Die Firma Fussboden Schmidt sucht zum sofortigen Eintritt erfahrene

Parkett- und Fussbodenleger (m/w/d) in Festanstellung.

Bewerbungen an:
Fussboden Schmidt
Finkenweg 14, 63741 Aschaffenburg
E-Mail: fussbodenschmidt@t-online.de
Telefon: 06021 / 423777seit über 70 Jahren

Rohr- und Kanalreinigung
Kanalfernsehen
Kanalsanierung
Entsorgung
Dichtheitsprüfung
Hochdruckreinigung
Heißwasser Spülfahrzeug

WWW.ROHRFREI-AB.DE

JETZT IS 
SAUBER

NOTDIENST TAG + NACHT

06021 - 52558

Teilzeitkraft für 
Logistik und 

Innerbetriebliches
Wir suchen ab sofort einen 
zuverlässigen Helfer (m/w/d) 
in Teilzeit.

Ihre Aufgaben:
•  Allgemeine zuarbeitende  

Tätigkeiten in abwechslungs-
reichen Aufgabengebieten

•  Auslieferungen unserer  
Mitteilungsblätter an  
Sammelstellen und Haushalte 
sowie Printbestellungen an 
unsere Kunden

•  Organisatorische und verwal-
tende Tätigkeiten im Büro

Sie bringen mit:
• Führerschein Klasse B
•  Deutschkenntnisse  

in Wort und Schrift
•  Teamfähigkeit, Organisations-

fähigkeit, Sorgfalt, Genauigkeit,  
Zuverlässigkeit und Flexibilität

Wir stellen ein!

Druckerei Tübel GmbH
Philipp-Kachel-Straße 2

63911 Klingenberg am Main
Telefon: 09372/4083860

E-Mail: email@tuebel-druck.de

Bei Interesse bitte 
Ihre Bewerbung an: 

DRUCKEREI TÜBEL GMBH
seit 1949In der Liebe mußt du dreimal geben, 

bevor du einmal nehem darfst.
Brasilianisches Sprichwort
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Gutsausschank
12.8.23 - 27.8.23

täglich von 12-22Uhr

Haarstallweg 49, 63762 Großostheim, 06026/4661, info@weingut-hoeflich.de

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams Servicekräfte und Küchenhilfen 

Gutsausschank
12.8.23 - 27.8.23

täglich von 12-22Uhr

Haarstallweg 49, 63762 Großostheim, 06026/4661, info@weingut-hoeflich.de

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams Servicekräfte und Küchenhilfen 

Gutsausschank
12.8.23 - 27.8.23

täglich von 12-22Uhr

Haarstallweg 49, 63762 Großostheim, 06026/4661, info@weingut-hoeflich.de

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams Servicekräfte und Küchenhilfen 

Geflügelverkauf
Junghennen bis legereif,

Masthähnchen, Enten, Gänse, Puten, 
Perlhühner und Wachteln.

Verkaufstag am
Mittwoch, 16. August 2023,

Niedernberg: Schule, 11.15 Uhr
Marktheidenfelder Geflügelhof 

Tel. 0 93 98 / 9 93 55 60
97834 Birkenfeld-Billingshausen

Haus oder ETW (EG) zum Kauf 
oder zur Miete in Niedernberg 

oder Umgebung gesucht! 
Ehepaar mittleren Alters sucht 

ein gemütliches Eigenheim. 

Gerne per E-Mail: 
Hauskauf-2021@web.de 

oder Tel. + 49 152 02 47 96 18.
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Estrich & Belag
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Estrich & Belag

Am Altenbach 4, 63834 Sulzbach, oder per Mail an: s.gruber@bretz-hufer.de

Bretz & Hufer ist ein Unternehmen mit 55 Mitarbeitern an Standorten in Sulzbach 
am Main und in Frankfurt. Wir installieren und betreuen elektronische 
Sicherheitstechnik. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir neue Kolleg:innen,

Wir bieten überdurchschnittliche Bezahlung, gute Sozialleistungen und einen 
sicheren Arbeitsplatz. Wir erwarten Engagement, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. 
Ein angenehmes Betriebsklima ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Bretz & Hufer Gebäudesystemtechnik GmbH,  

1x Lagermitarbeiter / Hausmeister m/w/d
 evtl. auch in Teilzeit

Brandmeldeanlagen (VdS)  -  RWA-Anlagen (VdS)  -  Sprachalarmierung (VdS)  -  Sound & Light  -  Feststellanlagen 
Einbruchmeldeanlagen  - Videoüberwachung - Brandschutzvorhänge - Sicherheitstechnik - Zutrittskontrollsysteme

T: 06028-99314-0   
M: info@bretz-hufer.de

WWW.BRETZ-HUFER.DE

Chefärzte der Asklepios Klinik 
Langen im regen Austausch

Die Asklepios Klinik Langen legt großen Wert 
auf den Austausch mit Schülern, Abiturienten 
und Studenten, nicht zuletzt, um für eine Aus-
bildung im Gesundheitswesen zu begeistern 
und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Bei vielen Gelegen-
heiten wird der aus-
giebige Dialog ge-
pflegt. Dabei spielen 
neben medizinischen 
Fragen und gesell-
schaftlichen Themen 
auch die vielen Kar-
rierechancen in der 
Medizin und Pflege 
eine große Rolle. 
Hier sind die Chefärzte Prof. Dr. Dominik Faust 
von der Medizinischen Klinik II und Dr. Eckart 
Krapfl von der Gynäkologie und Geburtshilfe 
im Gespräch mit der Abiturientin Luca. Bei ei-

ner Abendveranstal-
tung, an der auch 
viele jugendliche 
Te i l nehme r i nnen 
und Teilnehmer an-
wesend waren, war 
das Interesse für 
einen Meinungsaus-
tausch sehr groß.  

Chefärzte Prof. Dr. Dominik Faust von der Me-
dizinischen Klinik II (links) und Dr. Eckart Krapfl 
mit Abiturientin Luca. (Foto: LPR)

(Text: PM LPR)
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Liebe Patientinnen und Patienten!
Unser Ärztehaus ist vom 21.8 - 1.9.2023 wegen Urlaub geschlossen. 

Vertretung für unsere hausärztliche Praxis übernimmt die Praxis Dr. Herzog und Barboza, Niedernberg. 
Ab dem 4.9.2023 sind wir wieder frisch gestärkt für Sie da! Wir wünschen Ihnen eine schöne und gesunde Sommerzeit!

Ärztehaus Niedernberg
Thomas Linke Facharzt für Innere Medizin – hausärztliche Tätigkeit

Dr. Julia Linke Fachärztin für Allgemeinmedizin
Grimmstraße 13, 63843 Niedernberg, Tel.: 0 60 28 - 81 81

Dr. Julia Linke, Thomas Linke und das gesamte Praxisteam

Wir suchen
Macher.

Wir als BICK + LETZEL GmbH sind ein regionaler Stahlfachbetrieb und für unsere Kunden in ganz Deutsch-
land unterwegs. Unser Team unterstützt die komplette Industrie und ist überwiegend im Stahl-, Stahlwasser-, 
Rohrleitungs-, Anlagen- und Behälterbau tätig. Ebenfalls verfügen wir über einen werkseigenen Korrossions-
schutz. Wir bauen gerade unsere Mannschaft auf und suchen zur Unterstützung: 

Interesse geweckt? 
Dann lassen Sie uns zusammen etwas bewegen.

Senden Sie uns einfach Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse: 
Bick + Letzel GmbH, z. Hd. David Letzel, Nordring 14, D-63762 Großostheim/Ringheim 
oder per E-Mail an jobs@bick-letzel.de

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen Bick + Letzel GmbH gibts auf www.bick-letzel.de 
Direkt zu unserem Karriereportal mit Bewerberformular zum Direktbewerben www.karriere-bick-letzel.de 

 
             facebook.com/bickletzel                                     instagram.com/bick_letzel

Wir bieten: Wechselnde Aufgaben und 
spannende Herausforderungen. Wir suchen: 
Machertypen mit Lust auf neue Abenteuer.

Baustellenmonteur im Stahlwasserbau (m/w/d)

Zerspaner (m/w/d)

Rohrschlosser & Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Stellv. Vorarbeiter im Rohrleitungsbau (m/w/d)

Schweißer (WIG/MAG/E) (m/w/d)

Vorarbeiter im Stahlwasserbau (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Ansprechpartnerin Frau Schröder 
erreichbar Mo. bis Do. von 8.30 – 15.00 Uhr 

oder direkt per E-Mail an: email@tuebel-druck.de

Wir suchen DICH!

als Austräger (w/m/d) 

in Niedernberg
Für alle Jugendlichen 
ab 13 Jahren, Rentner, 

Hausfrauen/-männer 
oder Studenten!

Recyclinghof – Fußner GmbH
Stockstädter Str. 100  63762 Großostheim
Mail: info@fussner.de  www.fussner.de

Telefon: 0 60 26 – 26 91
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 17:00  Sa: 08:00 – 13:00

Fußner GmbH
Containerdienst – Entsorgung

Wir entsorgen für Sie:
Mischabfall
Altholz
Bauschutt
Grünabfall
Schrott und Metall
und vieles mehr 

Containerstellung von 3 bis 42 m3 Inhalt.

Wir beraten Sie gern! Sprechen Sie uns an.


